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       Dietikon, den 8. Mai 2020 

Sehr geehrte Mitglieder der KFO Zürich 

Mit grossem Enthusiasmus reiche ich Ihnen ein Gesuch für eine Ausnahmebewilligung ein. 

Zusammen mit dem Komikerduo Lapsus und dem Verein Kulturhaus Gleis21 in Dietikon 

entwickelten wir die Idee eines Kulturerlebnisses, welches sich - ohne dabei unnötig Risiken 

einzugehen - für diese aussergewöhnliche Corona-Zeit eignet: eine Drive-in Bühne im 

Industriegebiet in Dietikon. 

Zusammengefasst: Am Pfingstwochenende planen wir, eine Drive-in Bühne für Comedy Acts 

sowie einen Gottesdienst zu realisieren. Nebst Lapsus als Mitinitianten haben bereits 

namhafte Kulturschaffende wie Renato Kaiser, Gabriel Vetter, Stefan Heuss, und weitere 

mehr zugesagt. Mit den kirchlichen Akteuren sind wir ebenfalls in gutem Kontakt. 

Uns ist bewusst, dass dies absolut BAG-Massnahmen-konform sein muss. Beim Format der 

Drive-in Bühne ist dies zum Glück gar nicht so schwierig einzuhalten und zudem gut 

kontrollierbar. Ein Schutzkonzept liegt dem Gesuch bei (z.B. kein Aussteigen aus den Autos 

ausser im Notfall, kein Restaurationsbetrieb, nur online-Ticketverkauf etc.). Wir betiteln 

dieses als Entwurf, da wir gerne bereit sind, Weiteres hinzuzufügen oder zu ändern, falls 

dies erforderlich ist. 

 

Auf den ersten Blick ist unser Vorhaben wohl eine Veranstaltung, die gemäss COVID-19-

Verordnung 2 verboten ist. Jedoch sind gemäss Art. 7 dieser Verordnung auch Ausnahmen 

erlaubt, sofern ein Schutzkonzept und überwiegende öffentliche Interessen vorliegen. 

 

Man kann auch der Auffassung sein, es ist letztlich objektiv nichts anderes als ein 

gleichzeitiges Nebeneinander parkieren (und das erst noch ohne auszusteigen). Also um ein 

Vielfaches risikoärmer als jeder Einkauf beim Baumarkt oder Grossverteiler. Und Parken, 

auch neben vielen anderen Fahrzeugen und auch für 3 Stunden, ist ohne weiteres zulässig. 

Warum nicht in Verbindung mit Kultur und/oder Religion? 

Ich bitte Sie sehr höflich, unser beiliegendes Gesuch wohlwollend zu prüfen. 

Freundliche Grüsse 

Muriel Pestalozzi 

 


